
Kostendeckungsprinzip: Ein Instrument  

„Wasserpreis ist e
Zustand der Gewässer soll in drei Etappen bis 2

VON ERIC  HAMUS

Seit Jahren geistern die Begriffe
„EU-Wasserrahmenrichtlinie“ und
„kostendeckender Wasserpreis“
durch Politik und Medien. Das Stich-
datum war stets fern, die Begriffe
recht abstrakt, und mit der Umset-
zung konnten sich ja die Behörden
auseinandersetzen. Nun ist Februar
2010, und das Stichdatum rückt im-
mer näher: Ab 1. Januar 2011 näm-
lich muss der Bürger den vollen,
kostendeckenden Wasserpreis zah-
len – ganz nach dem Verursacher-
prinzip. Dabei ist vielen Verbrau-
chern immer noch nicht bewusst,
was eigentlich hinter dem Kostende-
ckungsprinzip steckt.

„Nein, der kostendeckende Was-
serpreis ist keine Schikane, sondern
er basiert auf einer EU-Direktive,
die 2003 in nationales Recht umge-
setzt wurde“, betont Innenminister
Jean-Marie Halsdorf, der mit seinen
Diensten seit zehn Jahren an der
Umsetzung der „Directive cadre
2000/60/CE“, besser bekannt als
EU-Wasserrahmenrichtlinie, arbei-
tet. Dass aber auch in dieser Hin-
sicht noch Unklarheiten bestehen,
geht aus zahlreichen Stammtisch-
gesprächen und Gemeinderatsbe-
richten hervor. Trotz Informations-
kampagnen sind etliche Gemeinde-
politiker und Bürger immer noch
der Meinung, dass es sich beim
kostendeckenden Wasserpreis um
eine Art Steuer handelt, mit wel-
cher der Staat die Kassen wieder
aufzufüllen versucht.

Dem erteilt Dr. André Weiden-
haupt vom Wasserwirtschaftsamt
eine klare Absage: „Der kostende-
ckende Wasserpreis ist ein Instru-
ment von vielen, um die Gewässer
wieder in einen guten Zustand zu
bringen. Er ist Mittel zum Zweck.“
Tatsächlich soll die Wasserrah-
menrichtlinie, so der Wortlaut, „die
Bewirtschaftung der Binnenober-
flächengewässer, des Grundwas-
sers, der Übergangsgewässer und
der Küstengewässer regeln, um de-
ren Verschmutzung zu verhindern
bzw. zu reduzieren, deren nachhal-
tige Nutzung zu fördern, deren Um-
welt zu schützen, den Zustand der
aquatischen Ökosysteme zu verbes-
sern und die Auswirkungen von
Überschwemmungen und Dürren
zu mindern.“

Wasserbewirtschaftungsplan

Nachdem Luxemburg im Jahr 2003
die europäische Wasserrahmen-
richtlinie in nationales Recht umge-
setzt hatte, wurde in den Folgejah-
ren eine Bestandsaufnahme der hei-
mischen Gewässer sowie des Ober-
flächen- und Grundwassers durch-
geführt. Daraus resultierte der
Wasserbewirtschaftungsplan, der
ab 2005 vom Wasserwirtschaftsamt
in akribischer Kleinstarbeit unter
Beteiligung der Öffentlichkeit auf-
gestellt wurde. Der Bewirtschaf-
tungsplan enthält eine ökologische
und chemische Bewertung der Qua-
lität der Oberflächengewässer und
des Grundwassers und die Ergeb-
nisse der Überwachung der Schutz-
gebiete. Aufgelistet werden auch
die Umweltziele, die bei den Ober-
flächengewässern und dem Grund-
wasser erreicht werden sollen.

Nachdem 2009 nun der Ist-Zustand
der Oberflächengewässer und des
Grundwassers ermittelt wurde, soll
er bis 2027 in drei weiteren Etappen
(2015, 2021 und 2027) progressiv
verbessert werden.

Der Ist-Zustand aber spricht eine
andere Sprache: Nur 7 Prozent der
Gewässer werden derzeit als „gut“
(grün) bezeichnet, während 54 Pro-
zent als „mäßig“ (gelb) eingestuft
wurden. Bis 2015 sollen auf der
Qualitätskarte 28 Prozent der Ge-
wässer grün eingezeichnet werden,
für 2021 werden 85 Prozent gefor-
dert (siehe Diagramm). „Für die
Qualität der Gewässer gibt größ-
tenteils die Biologie den Aus-
schlag“, meint Brigitte Lambert
vom Wasserwirtschaftsamt. „Und
um eine gesunde Biologie zu errei-
chen, brauchen wir eine gute bio-
chemische Qualität der Gewässer.
Nun sind diese aber hauptsächlich
durch Nährstoffe verschmutzt.“

56 Kläranlagen überholbedürftig

Ein Grund für diese Verschmut-
zung ist ein mangelhafter Zustand
der Infrastruktur, insbesondere der
Kläranlagen. Von 300 Kläranlagen
seien deren 56 komplett überholbe-
dürftig, so Dr. Weidenhaupt. Au-
ßerdem müssten 398 Regenüber-
laufbecken gebaut und 600 km Ka-
nal ausgebaut werden. Das kostet
natürlich Geld, von den Unterhalts-
kosten nicht zu sprechen. Die Ge-
samtinvestitionen zur Umsetzung
der Maßnahmen belaufen sich bis
2027 auf knapp 1,2 Milliarden Euro,
von denen rund 800 Millionen al-
lein in sogenannte „siedlungswas-
serwirtschaftliche Maßnahmen“
fließen werden, also Kläranlagen
oder Kanalinfrastruktur. Dazu kom-
men noch hydromorphologische
Maßnahmen (80 bis 139 Mio. Euro)
und Prämien für Landwirte (3 Mio.
Euro), die auf schädliche Dünge-
mittel verzichten und auf biologi-
sche Landwirtschaft umsteigen.

Und genau dort kommt der kos-
tendeckende Wasserpreis ins Spiel.
Die Erstfinanzierung der techni-
schen Maßnahmen übernimmt der
Wasserwirtschaftsfonds, der neben
staatlichen Zuschüssen durch das
neue Wasserentnahmeentgelt
(„taxe de prélèvement“: 0,1 Euro
pro Kubikmeter) und die Abwas-
sergebühr („taxe de rejet“: 0,15 Euro
pro Kubikmeter) gespeist wird.
2010 sollen beide Taxen bereits 10,5
Millionen Euro in den Fonds spü-
len. Mit den übrigen Wasser- und
Abwassergebühren finanziert der
Bürger dann den Unterhalt, den
Betrieb und den Neubau der Anla-
gen. 

Vereinfacht dargestellt: Mit der
Begleichung der Wasserrechnung
(siehe auch nächste Seite) über-
nimmt jeder Bürger ab dem 1. Ja-
nuar 2011 seinen Anteil an der Pla-
nung, dem Bau, dem Betrieb und
der Wartung von Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsorgungs-
infrastruktur. Durch den kostende-
ckenden Wasserpreis sind die Ge-
meinden in puncto Trink- und Ab-
wasserinfrastruktur nicht mehr auf
finanzielle Zuwendungen und An-
leihen angewiesen und können die
Einnahmen der Erneuerung und In-
standhaltung der Infrastrukturen
widmen. 

Innenminister
Jean-Marie Halsdorf
hält die Wasserrah-
menrichtlinie für
„richtig und wichtig“.
Schließlich habe sie
sich die Nachhaltig-
keit auf die Fahnen
geschrieben.
(FOTO: MARC WILWERT)

Innenminister Jean-Marie Halsdorf

„Wir starten keine Revolution“
Das Luxemburger Modell, die Polemik und der Umgang mit Wasser

Als Innenminister ist Jean-Marie
Halsdorf für die Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie in die
nationale Gesetzgebung zuständig.
Mit dem Luxemburger Wort hat
sich der Minister über Wasser-
preis-Polemik, das Luxemburger
Modell und den verantwortungs-
vollen Umgang mit dem nassen Gut
unterhalten.

■ Minister Halsdorf, tut sich Luxem-
burg schwer bei der Umsetzung des
kostendeckenden Wasserpreises?

Luxemburg ist nun mal ein Land, in
dem die Wasserversorgung seit je-
her in den Händen der Gemeinden
liegt. Doch die Ausgangsbasis im
Norden ist z.B. anders als im Süden.
Jede Gemeinde hat andere Heraus-
fordungen zu meistern. Dement-
sprechend müssen wir die ganze
Problematik auch im Luxemburger
Geiste angehen und im Dialog eine
logische und nachvollziehbare Lö-
sung suchen, in der sich alle wie-
derfinden. Mit der Wasserrahmen-
richtlinie wurde uns von der EU
eine Direktive auferlegt, die es nun
gilt, im Sinne der Luxemburger und
ihrer nationalen Gepflogenheiten
umzusetzen.

■ Wie schwer ist es, vor diesem
Hintergrund eine Direktive umzuset-

zen, die man selbst nicht zu verant-
worten hatte?

Eins vorweg: Die sogenannte Was-
serrahmenrichtlinie ist richtig und
wichtig, denn sie hat sich die Nach-
haltigkeit auf die Fahnen geschrie-
ben, den verantwortungsbewussten
Umgang mit Wasser. Und als ver-
antwortlicher Ressortminister habe
ich versucht, diese Direktive im
Dialog mit den Gemeinden in natio-
nales Recht umzusetzen und der
Diversität in puncto Abwasser und
Trinkwasserversorgung hier im
Land Rechnung zu tragen. Im End-
effekt trägt der Bürger nämlich die
Kosten. Deshalb haben wir uns um
eine faire, nachvollziehbare Lösung
bemüht. Der Verbraucher muss
aber auch einsehen, dass man sich
das Wasser nicht einfach aus dem
Ärmel schütteln kann.

■ Nun haben aber schon verschie-
dene Gemeinden angekündigt, die
Gesetzgebung in puncto Wasser-
preis nicht einhalten zu wollen ...

Tatsächlich gibt es Gemeinden, die
z.B. einen nach Verbrauch gestaf-
felten Wasserpreis einführen wol-
len: Familien, die mehr verbrau-
chen, sollen weniger zahlen. Das
geht nicht! Die Gemeinden tragen
doch einen gewissen Kostenpunkt.

Diesen können sie auf drei Sekto-
ren – Familien, Unternehmen und
landwirtschaftliche Betriebe – ver-
teilen. Doch innerhalb dieser Sekto-
ren kann und darf der Preis nicht
gestaffelt werden. Das würde ja
auch gegen das Verursacherprinzip
verstoßen, das im Gesetz Nieder-
schlag findet. Als Innenminister
muss ich auch über die Einhaltung
der Gesetzgebung wachen. Ich
werde denn auch entsprechend rea-
gieren.

■ Können Sie die Diskussionen aber
nachvollziehen, die teilweise um den
kostendeckenden Wasserpreis ent-
brannt sind?

Wir starten ja keine Revolution.
Trotzdem kann ich die Menschen
verstehen, die durch die Erhöhung
in finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten. Deshalb haben wir uns ja auch
mit Artikel 12 im Gesetz die Mög-
lichkeit geschaffen, den Betroffe-
nen finanziell unter die Arme zu
greifen. Es geht immerhin darum,
einen verantwortungsvolleren Um-
gang mit dem kostbaren Gut „Was-
ser“ herbeizuführen. Mit Polemik
ist doch niemandem gedient. Wir
müssen im Sinne unserer Kinder
und Kindeskinder handeln und eine
Lösung nach Luxemburger Modell
anstreben. (ham)

„Eine Generationenaufgabe“
Wasserwirtschaftsplan: Roadmap zur guten Wasserqualität

Der Wasserbewirtschaftungsplan
wurde zwischen 2005 und 2008 von
den Experten des Wasserwirt-
schaftsamtes unter der Beteiligung
der Öffentlichkeit aufgestellt. Ne-
ben 81 Gemeinden, die dem Aufruf
gefolgt waren, ließen auch mehr als
30 Vereinigungen, Interessengrup-
pen und landwirtschaftliche Ver-
bände ihre Sicht bei der Ausarbei-
tung des Maßnahmenpakets mit
einfließen.

Innenminister Jean-Marie Hals-
dorf sprach bei der öffentlichen
Präsentation des Wirtschaftsplanes
von einem „Meilenstein für die
Wasserwirtschaft“, einer „Genera-
tionenaufgabe, die nicht in fünf Jah-
ren bewältigt“ werden könnte. Ne-

ben einer allgemeinen Bestands-
aufnahme der heimischen Gewäs-
ser sowie des Oberflächen- und
Grundwassers ermittelt das Doku-
ment auch die zu schützenden Ab-
schnitte.

Ein wichtiger Teil des Bewirt-
schaftungsplanes ist dem Maßnah-
menkatalog gewidmet, mit Hilfe
dessen die gesteckten Ziele, eine
wesentliche Verbesserung der
Wasserqualität bis 2027, festgehal-
ten werden. In diesem Zusammen-
hang zeichnet das Dokument auch
Finanzierungsmöglichkeiten auf,
wird die Umsetzung dieser Maß-
nahmen doch mit knapp 1,2 Milliar-
den Euro zu Buche schlagen. Erst-
investitionshilfen gewährt der

Wasserwirtschaftsfonds, der u.a.
vom Wasserentnahmeentgelt und
der Abwassertaxe, die gestern vom
Ministerrat auf 0,15 Euro pro Kubik-
meter festgelegt wurde. Der Rest
stammt aus Haushaltsmitteln und
Anleihen. Ein weiteres Instrument
ist der Wasserpreis, der die Ge-
samtkosten für Planung, Bau, Be-
trieb, Instandhaltung und Wartung
von Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung decken soll. 

Der 100 Seiten umfassende Was-
serbewirtschaftungsplan kann inte-
gral auf der Internetseite des Was-
serwirtschaftsamtes heruntergela-
den werden:

■ www.waasser.lu
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